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A Projekte, Vorhaben und Ziele  
 

0 Zielstossrichtungen BASPO 2026-28  
 

Der Schweizer Sport steht für ein von ethisch korrektem Verhalten geprägtes Umfeld ein. Die 
rechtlichen Grundlagen der Sport- und Bewegungsförderung werden auf die gesellschaftli-
chen Entwicklungen abgestimmt. Die Sport- und Bewegungsförderung orientiert sich an den 
gesellschaftlichen Bedürfnissen bis ins Jahr 2040. Das BASPO richtet sich auf den Wandel 
der Arbeitswelt aus, nutzt gezielt die digitalen Möglichkeiten und schafft günstige Vorausset-
zungen für den Generationenwechsel beim Personal in den nächsten Jahren. 

 
Die strategische Ausrichtung des BASPO zur Umsetzung des Förderauftrags umfasst die fol-
genden Zielstossrichtungen: 

 
Zielstossrichtung  Angestrebtes Resultat 2028 

1. Das BASPO entwickelt für die Zeit bis 
2040 eine Strategie «Sport- und Bewe-
gungsförderung». Die Umsetzung erfolgt 
in mehrjährigen Aktionsplänen. 
 

- Aktionspläne mit Massnahmen zur Sport-
förderung, u.a.  Ausbildung, Sportgross-
anlässe, Infrastrukturen und sport- und 
bewegungsfreundliche Raumentwicklung 
werden plangemäss umgesetzt.    

2. Internationale Sportanlässe werden als 
Impulsgeber für Entwicklungen in der 
Sportförderung und in anderen gesell-
schaftlich relevanten Bereichen genutzt. 
 

- Die Förderung von internationalen Sport-
anlässen unterstützt erwünschte Ent-
wicklungen in Sport und Gesellschaft.   

- Die Austragungskantone und -gemein-
den tragen diese Stossrichtung mit.  

- Es besteht Klarheit bezüglich der Durch-
führung «Olympischer und Paralympi-
scher Winterspiele 2038» in der 
Schweiz.   

3. Der Erhalt resp. der Ausbau von sport- 
und bewegungsfreundlichen Räumen so-
wie sportspezifischer Infrastruktur wird 
unterstützt.   

 

- Sport- und bewegungsfreundliche 
Räume sind in eine kohärente Raument-
wicklung integriert.  

- Kantone und Gemeinden tragen diesen 
Grundsatz mit. 

- Der Bau und die Modernisierung von 
Sportinfrastrukturen von nationaler Be-
deutung werden unterstützt. 

4. Möglichst viele Kinder und Jugendliche 
werden für Sport- und Bewegungsaktivi-
täten begeistert. Jugend + Sport leistet 
einen Beitrag zu einer gesunden und 
ganzheitlichen Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen.  

- Der gesellschaftliche Wert der Sport- und 
Bewegungsförderung von Kindern und 
Jugendlichen ist anerkannt und zeigt sich 
in einer entsprechenden Nachfrage und 
Unterstützung durch die Anspruchsgrup-
pen.  

- Das Programm Jugend + Sport ist zu-
kunftsorientiert weiterentwickelt.    
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1 Projekte und Vorhaben, welche im VA 2026 publiziert werden  
 
Nr Projekte und Vorhaben Zu erreichender Meilenstein 2026 

1.1 Sport- und Bewegungsförde-
rung 2040  

Der Bericht «Sport- und Bewegungsförderung 
des Bundes» ist vom Bundesrat verabschiedet. 
Basierend darauf ist ein erster Aktionsplan mit 
Massnahmen in Erarbeitung.   

 
 

 

2 BR Geschäfte BASPO 2026 (Publikation BR Ziele 2026)                                      
 
Nr BR Geschäft Zu erreichender Meilenstein 2026 

2.1 Grundsatz- und Planungsbe-
schluss Olympische und Para-
lympische Winterspiele 2038  

Grundsatz- und Planungsbeschluss liegt vor.  

 

3 Weitere Ziele BASPO 2026 (VBS-intern)  
 
Nr Teilziel/Einzelmassnahmen Zu erreichender Meilenstein 2026 

3.1 Weiterentwicklung BASPO  Die strategischen Schwerpunkte BASPO für 
die nächsten Jahre sind in Anlehnung an die 
«Sport- und Bewegungsförderung 2040» fest-
gelegt.   

Der Prozess in Bezug auf die finanzielle Stabi-
lität im Eigenaufwand ist definiert und erste 
Massnahmen sind eingeleitet. 

3.2 Jugend und Sport  Mögliche Entwicklungen und deren Finanzie-
rung für die nächsten Jahre sind geklärt.  

3.3 Sportgrossanlässe  Die Entscheidgrundlagen für Beschlüsse des 
Bundesrats betreffend Unterstützung von 
Sportanlässen in den Jahren 2027 bis 2029 so-
wie betreffend Multisportevents liegen vor.  

3.4 Bauliche Entwicklung der 
Sportzentren des Bundes  

Die Arbeiten für das Schwimmsportzentrum 
(CST) werden mit dem BBL vorangetrieben, 
um die Inbetriebnahme 2027 zu sichern. 

Die Finanzierung für das Unterkunfts- und Aus-
bildungsgebäude am Standort Magglingen ist 
gesichert und die Immobilienbotschaft kann 
durch das BBL bearbeitet werden.  

Die Definition der baulichen Prioritäten bis 
2035 ist erfolgt.  
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Zielvorgaben 2026 aus den Querschnittsbereichen VBS für alle VE VBS  
(Querschnittsziele)  

 
4.1 Sicherheit, Steuerung und Portfoliomanagement 
 

Nr Teilziel/Einzelmassnahmen Messgrösse/Sollwert 2026 
4.1.1 Sicherheit 

 
Sicherheitsmanagement: Bis Ende 2026 sind 
die folgenden Teilziele je Amt/Gruppe erreicht: 
 
• Eingeführte Sicherheitsgovernance, ausge-

richtet an den Weisungen der Sicherheit 
VBS (WESI) und der Sicherheitsgover-
nance VBS. 

 
• Vollständige Erfassung der Assets im As-

set-management nach den Weisungen Si-
cherheit VBS, Ziffer 20 bis Mitte 2026. 

 
• Führung/Aktualisierung Verzeichnis über 

die Schutzobjekte in mindestens den fol-
genden Kategorien: 
a. Informationen (Art. 7 Abs. 2 Bst. a ISV); 
b. Informatikmittel (Art. 7 Abs. 2 Bst. b ISV); 
c. Objekte (Gebäude, bauliche Einrichtun-
gen und zugehörige Infrastruktur);  
d. Personen mit sicherheitsrelevanten 
Funktionen. 
 

Sicherstellung Konformität des Informationssi-
cherheitsmanagementsystems (ISMS) nach 
dem Standard SN ISO/IEC 27001 und Meldung 
der Zielerreichung an den Sicherheitsverant-
wortlichen VBS (GS VBS). 
 

4.1.2 Portfoliomanagement (PFM) Die Governance PFM VBS wird umgesetzt.  

Die VE-Portfolios sind vollständig aufgebaut 
und werden nach den Steuerungsvorgaben des  
GS-VBS geführt. 
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4.2 Personal, Finanzen, Risikomanagement, BCM und Krisenmanagement 
 
Nr Teilziel/Einzelmassnahmen Messgrösse/Sollwert 2026 
4.2.1 Personal  

 

Die Massnahmen zur Erhöhung des Frauenan-
teils am Personalbestand werden fortgeführt 
und überwacht. Die Entwicklung wird jährlich 
ausgewiesen. 

4.2.2 Entlastungsprogramm EP 27 
im VBS 

Die für die Umsetzung der Massnahmen erfor-
derlichen Voraussetzungen (z.B. Anpassungen 
gesetzlicher Grundlagen) werden geschaffen. 

Die vorgegebenen Massnahmen werden umge-
setzt. Der Umsetzungsstand wird regelmässig 
gegenüber Ressourcen VBS berichtet. 

4.2.3 Risikomanagement, Business 
Continuity Management und 
Krisenmanagement 

 

 

Risikomanagement: 

• Das oberste Führungsgremium jeder Ver-
waltungseinheit (VE) führt mindestens zwei-
mal jährlich einen strukturierten Risikodia-
log in Anwesenheit des Risiko-Coaches der 
VE durch. 

• Einmal jährlich werden dem Chef VBS die 
identifizierten Risiken und deren Entwick-
lung im Rahmen einer ALS präsentiert. 

Business Continuity Management (BCM): 

• Die Business Impact Analyse (BIA), die 
BCM-Strategie und die Business Continuity 
Pläne werden jährlich gem. Vorgaben BCM 
Bund aktualisiert, vom obersten Führungs-
gremium der VE genehmigt und dem Chef 
VBS in einer ALS präsentiert. 

• Mindestens ein BCM-Szenario wird jährlich 
erprobt. 

Krisenmanagement: 

Das Krisenmanagement wird überprüft und 
wenn nötig an die Verordnung über die Krisen-
organisation der Bundesverwaltung (KOBV) an-
gepasst. 

4.2.4 Kultur und Werte VBS 

 

Zwei Massnahmen im Bereich Kultur/Werte 
VBS* werden umgesetzt. Diese leisten einen 
konkreten Beitrag, damit die Mitarbeitenden 
das VBS als modernen und attraktiven Arbeit-
geber wahrnehmen. 

*(Offenheit, Respekt, Vertrauen, Mut, Weitsicht) 
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4.3 Kommunikation 
 

Nr Teilziel/Einzelmassnahmen Messgrösse/Sollwert 2026 
4.3.1 Kommunikation • Die Verwaltungseinheiten verfügen über ei-

gene (vom Kommunikationskonzept VBS 
abgeleitete) Kommunikationskonzepte und 
kommunizieren entsprechend. 
 

• Die Verwaltungseinheiten fokussieren ihre 
Kommunikation auf das Kerngeschäft und 
kommunizieren die Stärken/Chancen des 
VBS. Sie informieren die Kommunikation 
VBS frühzeitig über ihre Planung. 
 

• Die Verwaltungseinheiten setzen ihre Kom-
munikationsplanung selbständig um. Bei ei-
ner Kommunikation unter dem Lead der 
Kommunikation VBS unterstützen die Ver-
waltungseinheiten die Kommunikation VBS. 

 
 
 
B Leistungsgruppen (LG) 
 

LG 1: Sportförderung 
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LG 2: Nationale Sportzentren 

 
 
 
C Reporting und Controlling 
 
Berichtstermine / Stichtage: 

• 31.03.: Teil A (Grundlage für Zwischenbeurteilung der Projekte, Vorhaben, Ziele) 
• 30.09.: Teil A (Grundlage für Schlussbeurteilung der Projekte, Vorhaben, Ziele) 
• 31.12.: Teil B (Grundlage für Jahresbeurteilung der Ziele und Messgrössen je LG) 

 

D Anpassungen LVB 
 
Allfällige Anpassungen/Ergänzungen der LVB werden nachfolgend aufgeführt, datiert und be-
gründet. Sie müssen von beiden unterzeichnenden Seiten eingesehen werden. 
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